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MWST EU VAT REFORMEN 2021

DIE AUSWIRKUNGEN DER EU VAT REFORMEN 2021 AUF SCHWEIZER UNTERNEHMUNGEN 

Die EU hat auf 1. Juli 2021 die Freistellung bei Importen aus der Schweiz in die EU im Niedrigpreisseg-
ment abgeschafft und dadurch eine Registrationswelle beim Bundeszentralamt für Steuern in 
Saarlouis (nicht FA Konstanz) ausgelöst. Zudem gibt es im Bereich B2C keine Lieferschwellen mehr, 
wodurch die VAT des Bestimmungslandes abgeführt werden muss. Es drohen 27 Registrierungen in 
der EU. Ein Dickicht von Regeln erschweren die Übersicht über die Anwendungsmöglichkeiten der 
Einortsregistrierung (IOSS, OSS EU oder OSS nicht EU). 

Der Referent verschafft eine Übersicht über die Änderungen und die Auswirkungen auf Schweizer 
Unternehmungen, sowie über Optimierungsmöglichkeiten. 
Das Seminar wendet sich an Treuhänder*innen, an Geschäftsführer*innen und an alle Personen, 
die ihrem Berufsleben mit grenzüberschreitenden Lieferungen und Dienstleistungen zu tun haben.

ZIELE
Die Teilnehmenden können den Handlungsbedarf bei grenzüberschreitenden Leistungen in die EU 
erkennen und sowohl als Berater*in wie auch als Geschäftsführer*in Massnahmen zur Optimierung 
und Risikoverminderung einleiten. Anhand von konkreten Fragen und Antworten und anhand von 
Fallbeispielen werden die theoretischen Grundlagen veranschaulicht.

IHR NUTZEN EINER TEILNAHME
Die Teilnehmenden erarbeiten in diesem Seminar konkrete Techniken zur Entdeckung von Risiken 
bei grenzüberschreitenden Handelsabläufen. Durch die praktische Aufarbeitung mehrerer Fallbei-
spiele entwickeln sie Kompetenzen zur Problemanalyse, Lösungserarbeitung und –Umsetzung. 



ANMELDE- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnehmerzahlen sind beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. 

Anmeldungen und Bestellungen gelten als definitiv. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die auf-
geführten Gebühren zu bezahlen und die Kostenfolgen bei Abmeldung oder Nichterscheinen zu 
akzeptieren.

Bei Abmeldung nach Erhalt der Teilnahmebestätigung sind 50 %, bei Abmeldung weniger als zehn 
Tage vor dem Anlass oder bei Fernbleiben sind 100 % der Gebühren geschuldet. 

Die STS behält sich das Recht vor, wegen Unterbeteiligung oder anderer Umstände, die eine
Durchführung von Lehrgängen, Studiengängen, Seminaren, Tagungen oder Zertifikatskursen
aus Sicht der Schule unzumutbar machen, diese bis spätestens 14 Tage vor Beginn abzusagen. In 
diesem Fall werden bereits erbrachte Zahlungen vollumfänglich zurückerstattet.
Weitergehende Ersatzforderungen sind ausgeschlossen.

   Rolf Hoppler-Liesch  
   Rechtsanwalt, Master of  
   VAT LL.M, Mitglied des   
   Kaders Von Graffenried AG,  
   Zürich 

    
       Zürich, STS Schweizerische 
       Treuhänder Schule

       Freitag, 29. Oktober 2021
       8.30 bis 12.00 Uhr

Webinar

       Freitag, 29. Oktober 2021
       8.30 bis 12.00 Uhr

           CHF 370.– exkl. MWST (Nichtmitglieder)
           CHF 320.– exkl. MWST (Mitglieder 
           TREUHAND|SUISSE)

       Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung 
       unter www.sts.edu 
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